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Geflügelhaltung 
 

Tiergesundheit 

Tierseuchenrechtliche Vorgaben 
 
1. Anzeige der Tierhaltung ( § 26 Viehverkehrsverordnung i.V.m. § 2 Geflügelpest-Verord-
nung) 

 
vor Beginn der Tierhaltung von  
 

Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Tauben, Truthühnern 
oder Wachteln oder Laufvögeln 

 

 Meldung der Tierhaltung an 

 
 

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland 
 

 
. Name, 
. Anschrift, 
. Art(en) mit Anzahl 
. Nutzungsart 
. Standort 
. Stall- oder Freilandhaltung 
 
 

Erhalt der Registriernummer 
 
2. Registerführung – Geflügelbestandsregister ( § 2 Geflügelpest-Verordnung) 
 
Eintrag:  

• Geflügelart  

• alle Zu- und Abgänge mit Datum 

• Name und Anschrift des Transportunternehmers (sowohl bei Zu- als auch Abgang) 

• bisheriger Besitzer bzw. Erwerber 

• Anzahl und Kennzeichnung     (bei Abgabe auf einer Ausstellung bzw. Veranstaltung) 

• verendete Tiere pro Werktag   (bei Haltung von mehr als 100 Stück Geflügel) 

• Gesamtzahl der pro Werktag gelegten Eier (bei Haltung von mehr als 1000 Stück Geflügel) 
 

➢ Bei in Gefangenschaft zu Erwerbszwecken gehaltenen Vögeln anderer Arten ist eben-
falls ein Geflügelbestandsregister zu führen.  

➢ Das Register ist drei Jahre lang aufzubewahren. (§ 2 Geflügelpest-Verordnung)  
  

⎯ 

⎯ 
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3. Impfpflicht Newcastle Disease  
 
Nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest und die Newcastle-
Krankheit (ND) -GeflPestSchV- in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Dezember 2005 
(BGBl. I S. 3538) hat der Besitzer eines Hühner- oder Truthühnerbestandes seine Tiere durch einen 
Tierarzt gegen die Newcastle-Krankheit derart impfen zu lassen, dass „im gesamten Bestand eine 
ausreichende Immunität der Tiere gegen die Newcastle-Krankheit gewährleistet ist“. 
Über die durchgeführten Impfungen hat der Besitzer Nachweise zu führen. 
 
→ Informationsblatt „Impfung gegen die Newcastle-Krankheit in Geflügelhobbyhaltungen“ 
 

4. Arzneimittelaufzeichnungen 
 
Jeder der Tiere zur Lebensmittelgewinnung hält (auch Hobbyhalter!), ist verpflichtet, über den Er-
werb und die Anwendung von Tierarzneimitteln Nachweise zu führen (§ 1 der Tierhalter-Arzneimit-
telanwendungs-Nachweisverordnung). 
Behandelt der Tierarzt selbst, genügt ein sogenannter tierärztlicher Abgabe- und Anwendungsbe-
leg (AuA-Beleg). 
Behandelt der Tierhalter selbst, muss diese Behandlung im Bestandsbuch aufgeschrieben werden.  
Folgende Angaben sind vorgeschrieben: 

- Anzahl, Art und Identität der behandelten Tiere  
- Standort der behandelten Tiere (sofern zur Identifizierung erforderlich) 
- Name des Medikamentes 
- Datum der Behandlung(en) und verabreichte Menge 
- Wartezeit 
- Name der Person, der das Mittel verabreicht hat 
 

Die Aufbewahrungsfrist für die gesamte Dokumentation von Arzneimittelbehandlungen beträgt 5 
Jahre vom Zeitpunkt ihrer Erstellung an. 
 

5. Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest bzw. die Aviäre Influenza 
 
Jeder Geflügelhalter ist zur Teilnahme an den Schutzmaßnahmen verpflichtet.  
Die Geflügelpestverordnung legt Maßnahmen fest:  

1. „Geflügel“ im Sinne der Geflügelpestverordnung sind Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhüh-
ner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen oder 
gehalten werden.  

 

2. „Gehaltene Vögel“ sind Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer als oben be-
schriebene Arten (z. B. Psittaciden usw., ausgenommen Tauben). 

 

5.1. Früherkennung / Hinzuziehen eines Tierarztes bei vermehrten Todesfällen 
 
o hohe Verluste innerhalb von 24 Stunden  → 3 Tiere bei Bestand bis 100 Tiere oder 

→ > 2 % der Tiere bei Bestandgröße über 100 Tiere      
oder 

o Abnahme der üblichen Legeleistung oder 
o Abnahme der durchschnittlichen Gewichtszunahmen von mehr als 5% 

 
bei Enten und Gänsen 
o mehr als die dreifache übliche Sterblichkeit der Tiere innerhalb von mehr als 4 Tagen oder 

Abnahme der üblichen Gewichtszunahme oder Legeleistung von mehr als 5% 
Tierhalter lässt umgehend Ursache durch einen Tierarzt feststellen 
(insbesondere Untersuchung auch auf hoch- und niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus) 
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5.2. Zusätzliche seuchenhygienische Maßnahmen, wenn mehr als 1000 Stück Geflügel  
gehalten werden: 
 

Werden mehr als 1000 Stück Geflügel gehalten, so hat der Geflügelhalter sicherzustellen, 
dass: 

 

• die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen 
unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind,  

 

• die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit 
betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden und dass diese Per-
sonen die Schutz- oder Einwegkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts 
des Geflügels unverzüglich ablegen, 

 

• Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einwegschutzklei-
dung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird,  

 

• nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaften 
und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die 
frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände 
gereinigt und desinfiziert werden, 

 

• betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Viehverkehrsver-
ordnung unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestigten Platz 
gereinigt und desinfiziert werden,  

 

• Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt 
und 

a) in mehreren Ställen oder 
           b) von mehreren Betrieben gemeinsam 
  
benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen des 
Buchstaben b, im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden,  

 

• eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Aufzeich-
nungen gemacht werden,  

 

• der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten Ge-
flügels nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert 
werden,  

 

• eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum Wech-
seln und Ablegen der Kleidung und eine Einrichtung zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten 
werden.  

 

5.3. Zusätzliche Anforderungen gelten für Enten und Gänse aus Freilandhaltung, die auf 
kreisübergreifende Ausstellungen oder Märkte verbracht werden sollen:  
 
Auf Kosten des Tierbesitzers sind längstens sieben Tage vor der Veranstaltung virologische Unter-
suchungen auf das hochpathogene aviäre Influenzavirus mittels Rachen- oder Kloakentupfer durch-
zuführen. Es sind jeweils Proben von 60 Tieren je Bestand, wenn weniger Tiere im Bestand sind, die 
vorhandenen Tiere untersuchen zu lassen.  
An Stelle der Durchführung der o. g. virologischen Untersuchungen kann der Tierhalter Enten und 
Gänse zusammen mit Hühnern oder Puten (sogenannte „Sentineltiere“) halten, soweit die Hühner 
oder Puten dazu dienen, die Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest in den Bestand 
frühzeitig zu erkennen.  
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In diesem Fall muss die folgende Anzahl von Hühnern oder Puten zusammen mit den Enten und 
Gänsen gehalten werden: 
  

Anzahl der gehaltenen Enten, Gänse oder 
Laufvögel je Bestand  

Anzahl der zu haltenden Hühner oder Puten  

1 2 

weniger als 10 
mindestens 1, höchstens jedoch dieselbe Anzahl 

wie gehaltene Enten, Gänse und Laufvögel 

11-100 10-50 

101-1000 20-60 

mehr als 1000 30-70 

 
Die gemeinsame Haltung von Enten, Gänsen und Laufvögeln mit Hühnern und Puten ist dem Vete-
rinäramt unverzüglich anzuzeigen. Der Tierhalter erhält über die Anzeige eine Sentinelbescheini-
gung. Diese Bescheinigung darf nicht älter als 12 Monate sein. Jedes verendete Geflügel in einer 
Sentinelhaltung hat der Tierhalter in Rücksprache mit dem Veterinäramt im Thüringer Landesamt 
für Verbraucherschutz sofort auf Geflügelpest untersuchen zu lassen. Die Tiere müssen mindes-
tens 2 bis 3 Wochen in Sentinelhaltung gehalten werden. Vor Ablauf der 2 bis 3 Wochen ist die 
Sentinelhaltung, insbesondere die Aufzeichnungen des Bestandsregisters, durch den ZVL zu kon-
trollieren.  
 
Weitere Informationen stellt die Thüringer Tierseuchenkasse unter folgendem Link zur Verfügung: 
 
https://www.thtsk.de/index.php/tiergesundheitsdienst/gefluegelgesundheit/aktuelles-fachbeitraege  
 
 

https://www.thtsk.de/index.php/tiergesundheitsdienst/gefluegelgesundheit/aktuelles-fachbeitraege

